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Öffentliche Bekanntmachung
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
findet am Donnerstag, 22. Februar 2024 um 19.00 Uhr 
im Bürgersaal des Rathauses Biederbach, Dorfstraße 
18 statt. 
Alle Interessierten Einwohnerinnen und Einwohner 
sind hierzu herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1.  Bürgerfragestunde
2.   15. punktuelle Änderung des Flächennutzungs-

plans des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach 
auf dem Gebiet der Stadt Elzach im Änderungsbe-
reich „Heizzentrale Prechtal“

 a)  Billigung des Entwurfs der 15. Änderung des 
Flächennutzungsplans

 b)  Beschluss zur Durchführung der Veröffentli-
chung nach § 3 (2) BauGB und der Beteiligung 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 (2) BauGB

3.   Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 10 (LF 
10) - Ausschreibung

4.   Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde 
Biederbach zum 01.01.2020

5.  Anpassung der Abwassersatzung
6.  Anpassung der Wasserversorgungssatzung
7.  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
8.  Bekanntgaben der Verwaltung
9.  Fragen und Anregungen aus dem Gemeinderat
10.   Bürgerfragestunde

Rafael Mathis
Bürgermeister

Änderung der Öffnungszeiten im März und April
Wir informieren Sie über eine vorübergehende Anpassung der Öffnungszeiten im Rathaus 
während der Monate März und April. Am Dienstagmorgen dieser beiden Monate bleibt das 
Rathaus geschlossen.
Diese Entscheidung wurde aufgrund von Personalmangel getroffen, da wir in dieser Zeit we-
der über ausreichendes Personal noch über Praktikanten oder Auszubildende verfügen, die uns unterstützen könn-
ten. Die getroffene Maßnahme ermöglicht es uns, in der Verwaltung ungestört an dringenden Angelegenheiten 
zu arbeiten und diese effizient zu bearbeiten. Unser Ziel ist es, den bestmöglichen Service für unsere Bürgerinnen 
und Bürger zu gewährleisten und diese vorübergehende Anpassung trägt dazu bei, die langfristige Verbesserung 
der Qualität unserer Dienstleistungen zu fördern.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese vorübergehende Änderung und stehen Ihnen selbstverständlich zu den 
übrigen Öffnungszeiten, montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie dienstags 
von 14:00 bis 18:00 Uhr, gerne zur Verfügung. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis.
Die Gemeindeverwaltung

Wir suchen Dich !
PŠdagogische 
FachkrŠfte 
  
• Voll- oder Teilzeit 
• zum nŠchstmšglichen Zeitpunkt 

oder ab sofort 
• unbefristet  

AuskŸnfte erteilt gerne Leiterin Nadja 
Rappold Telefon 07682/1001 oder 
BŸrgermeister Rafael Mathis Telefon 
07682/9116-0. 
 

FŸhlen Sie sich angesprochen?  
Dann bewerben Sie sich mit den Ÿblichen 
aussagekrŠftigen Unterlagen bis 
15.03.2024 bei der Gemeindeverwaltung 
Biederbach, Hauptamt, Dorfstra§e 18, 
79215 Biederbach oder per Mail: 
mathis@biederbach.de. 
 

Bei schriftlichen Bewerbungsunterlagen 
fŸgen Sie bitte nur Kopien bei, da wir die 
Unterlagen nicht zurŸcksenden werden. 
Diese werden nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens vernichtet. 
 

Mehr Ÿber Biederbach finden Sie im 
Internet unter biederbach.de. 
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Erinnerung zu Fälligkeiten  
bei der Gemeindekasse
Bei der Gemeindekasse Biederbach werden fällig:
• zum 01. März 2024 Hundesteuer 2024
• zum 15. März 2024  Endabrechnung Wasser/Ab-

wasser 2023
• zum 01. April 2024 Kleineinleiterabgabe 2023
• Für die Abbucher, dies zur Information
• Für die Barzahler, mit der Bitte unter Angabe des je-

weiligen Buchungszeichens die fälligen Beträge zu 
überweisen, um unnötige Nebenkosten, Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge zu vermeiden.

An die Zahlung wird hiermit noch einmal öffentlich er-
innert.
Ihre Gemeindekasse

Erinnerung - Am 1. März ist Fristende zum 
Zurückschneiden von Anpflanzungen
Wir möchten nochmals daran erinnern, dass die „Vegeta-
tionszeit“ vom 01. März bis 30. September dauert und bit-
ten daher alle Grundstückseigentümer sowie Nutzungsbe-
rechtigte von Grundstücken dies zu beachten, dass gemäß 
§ 43 Abs. 2 NatSchG in dieser „Vegetationszeit“ Hecken, 
lebende Zäune, Bäume, Gebüsche oder Röhrichtbestände 
nicht gerodet, abgeschnitten oder auf andere Weise zer-
stört werden dürfen. Daher müssen vor Ablauf dieser Frist 
die Hecken, Sträucher und Bäume, deren Äste und Zweige 
in den Straßen- und Gehwegraum hineinragen oder sich 
im Bereich von Sichtdreiecken befinden, so zurückgeschnit-
ten werden, dass sie die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs nicht beeinträchtigen. Die Anpflanzungen sind 
so zurückzuschneiden, dass die Verkehrszeichen von den 
Verkehrsteilnehmern ständig, rechtzeitig und ohne Sicht-
behinderung wahrgenommen werden können.

Widerspruch gegen die Übermittlung  
von Daten
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Partei-
en, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 
1. November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorangehenden Monaten sogenannte 
Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen.
Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahl-
berechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den Famili-
ennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrif-
ten sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei 
einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spä-
testens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu 
löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenüber-
mittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der 
Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach 
eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Da-
ten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem 
Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-
lass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 

GEMEINDE BIEDERBACH

Gemeindeverwaltung Biederbach 
Dorfstraße 18, 79215 Biederbach 
Tel.: 07682/9116-0 Zentrale, Fax: 07682/9116-16 
www.biederbach.de 
Öffnungszeiten / Sprechzeiten
Änderung der Öffnungszeiten im März und April 2024
Aufgrund von Personalmangel bleibt das Rathaus am Diens-
tagvormittag im März und April geschlossen.
Vormittags:  Montag, Mittwoch - Freitag: 
  08.00 – 12.00 Uhr
Nachmittags:  Dienstag:  14.00 – 18.00 Uhr
Sprechzeiten sowie Termine nach Absprache sind auch außer-
halb dieser Zeiten möglich.
Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch im Rathaus einen Ter-
min per Telefon oder per E-Mail bei der jeweiligen Sachbearbei-
terin, um längere Wartezeiten zu vermeiden und bei Vertretun-
gen besser koordinieren zu können. Vielen Dank.
Kontakt Rathaus Biederbach:
07682 9116-0 | gemeinde@biederbach.de | Allgemein | Zentrale
07682 9116-17 | herr@biederbach.de | Bürgerbüro | Passbehörde
Sprech-/Präsenzzeiten für Senioren und Menschen mit 
Behinderung
Der kommunale Inklusionsvermittler der Verwaltungsge-
meinschaft Elzach/Winden/Biederbach Herr Klaus Kury bietet 
seit 2023 Sprech-/Präsenzzeiten für Senioren und Menschen 
mit Behinderung an.
Wann:  jeden 1. Dienstag im Monat
   von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr
Wo:   im Bürgerzentrum Krone-Ladhof, 2. OG, Raum 

Katzenmoos
Die Zugänge zu den Räumlichkeiten sind barrierefrei und für 
Rollstuhl-/Rollatorbenutzende geeignet.
Ansprechpartner:
Zentrale  Tel. 07682 9116 0
Bürgermeister Rafael Mathis  Tel. 07682 9116 0
gemeinde@biederbach.de
Bürgerbüro  Sabine Herr  Tel. 07682 9116 17
herr@biederbach.de
Hauptamt/Standesamt
gemeinde@biederbach.de  Tel. 07682 9116 0
Standesamtsvertretung Stadt Elzach
stefanie.wernet@elzach.de  Tel. 07682 / 804-25
helmut.burger@elzach.de  Tel. 07682 / 804-24
Rechnungsamtsleiterin Petra Schneider 
 Tel. 07682 9116 13
schneider@biederbach.de
Gemeindekasse Petra Thoma  Tel. 07682 9116 12
thoma@biederbach.de
Bauhofleiter      Markus Allgaier  Tel. 07682 9116 60
bauhof@biederbach.de
Notdienst –Wasserversorgung  Tel. 07682 9116 60
Kleinkindbetreuung Zwergenhaus
Nadja Rappold  Tel. 07682 1001
zwergenhaus@biederbach.de
Grundschule Biederbach
Claudia Wiedmaier  Tel. 07682 7226
grundschule@biederbach.de
Kindergarten St. Martin
Melanie Ruderer  Tel. 07682 7370
Stmartin.biederbach@kath-oberes-elztal.de
Bauernhof-Kita „Grashüpfer“
Elena Waßmund  Tel. 07682 5349515
grashuepfer.biederbach@kita-natura.de
ZweiTälerLand-Tourismus Tel. 07682 19433
info@zweitaelerland.de
Notdienst für Strom
Netze BW:  Tel. 0800 36294770
Benachrichtigungsservice per E-Mail: 
netze-bw.de/stoerungsmeldung
Grundbuchamt Amtsgericht Emmendingen
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen
Tel.: 07641 96587 600 – Zentrale, Fax: 07641 96587 603
poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de 
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Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Famili-
ennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 
und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag, jeder folgende 
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 
der Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung 
von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsiden-
ten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Meldere-
gister. Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienname, 
Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das 
Datum und die Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-
den, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Bieder-
bach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach eingelegt werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermit-
telt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, 
verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie 
hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von In-
formationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jähr-
lich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig 
werden: Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige 
Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-
den, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Bieder-
bach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach eingelegt werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermit-
telt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmelde-
gesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Mel-
deverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betref-
fenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehö-
rigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- 
und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 
2 BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widerspre-
chen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung ver-
hindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke 
des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweck-
bindung wird der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Da-
tenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Biederbach, Dorf-
straße 18, 79215 Biederbach eingelegt werden. Der Wider-
spruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Ad-
ressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmel-
degesetz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen 
über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und der-
zeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur 
für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeich-

nisse in Buchform) verwendet werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt wer-
den, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Bieder-
bach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach eingelegt werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermit-
telt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten zum Zwe-
cke der Information der Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger bei Wahlen und Abstimmungen
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch auslän-
dische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen 
können, dürfen die Meldebehörden die in § 44 Absatz 1
Satz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) bezeichneten Daten (Fa-
milienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige An-
schriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tat-
sache) sowie die Angaben über die Staatsangehörigkeiten 
dieser Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nutzen, um 
ihnen Informationen von Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvorschlägen zuzusenden, vgl. § 
2 Absatz 3 des baden-württembergischen Ausführungsge-
setzes zum Bundesmeldegesetz (BW AGBMG).
Die betroffenen Personen haben das Recht, der Nutzung 
ihrer Daten zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei 
der Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Bieder-
bach eingelegt werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem 
Widerruf.

DIE GEMEINDE BIEDERBACH 
GRATULIERT

Herzlichen Glückwunsch
Allen Altersjubilaren, die im Monat Februar/März 2024 ih-
ren Geburtstag feiern und aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
oder namentlich nicht genannt werden möchten, gratulie-
ren wir recht herzlich und wünschen ihnen alles Gute, vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Veröffentlichung im Mitteilungsblatt
Altersjubilare ab dem 70., 75. usw. Geburtstag sowie Ehe-
jubilare ab dem 50., 60. usw. Jubiläum werden im Mittei-
lungsblatt nur veröffentlicht, wenn uns eine schriftliche 
Einverständniserklärung vorliegt. Gerne können Sie sich 
an das Bürgerbüro unter Tel. 07682 9116-17 oder Zentrale 
07682 9116 0 oder per E-Mail an herr@biederbach.de oder 
gemeinde@biederbach.de wenden.

Besuche bei Alters- und Ehejubiläen
Gerne möchte unser Bürgermeister unsere Jubilare besu-
chen.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn kein Besuch erwünscht ist, 
unter Tel. 07682 9116-0 oder per E-Mail: 
gemeinde@biederbach.de

Redaktionsschluss  
für das Mitteilungsblatt in der Kalenderwoche 

10
ist am Montag, 04.03.2024 um 9.00 Uhr 

Verspätet eingehende Beiträge 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Anzeigenschluss ist am Montag um 16.00 Uhr 
Das Bürgermeisteramt
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RUHETAGE DER GASTSTÄTTEN

Gaststätte Ruhetag Betriebsferien
„Adler-Pelzmüh-
le“

Montag; Dienstag – 
Freitag ab 17.00 Uhr 
geöffnet

„Deutscher Hof“ Sonntag
„Hirschen-Dorf-
mühle“

Dienstag + Mittwoch 26.02. - 
14.03.2024

„Sonnhalde“ Montag + Donnerstag 19. - 29.02.2024
„Schwarz-
waldstüble“

Montag + Dienstag + 
Mittwoch

„Zum 
Bäreneckle“

Montag + Dienstag + 
Mittwoch

12. - 28.02.2024

„Zum Kreuz“ Montag + Dienstag

NOTDIENSTE / NOTRUFE

Notrufe
An Werktagen nach 18 Uhr ist der diensthabende Arzt 
durch Anruf beim Hausarzt zu erfahren.
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen 
ist der ärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und 
augenärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 
(kostenlos) zu erreichen. Diese kostenlose Rufnummer 
ersetzt die bisherige Nummer für den allgemeinen Be-
reitschaftsdienst.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Einheitliche Notfalldienstnummer für Baden-Württemberg
Patient*innen erhalten unter der Tel.-Nr. 0761/120 120 00 
Informationen, welche Zahnarztpraxen in ihrer unmittel-
baren Umgebung zum Zeitpunkt ihres Anrufes Notdienst 
haben. Mit der Eingabe der Postleitzahl über die Tastatur 
werden fünf diensthabende Praxen angesagt.

DRK-Rettungsdienst/Krankentransport: 

 Tel. 19 222

Notrufe Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 
112 · Polizei 110

Notruf-Fax:
Neu seit 1.12.2019 ist, dass das Notruf-Fax der integrier-
ten Leitstelle Emmendingen direkt mit dem Notruf 112 
gekoppelt ist. So können gehörlose Menschen, Stumme 
oder Menschen mit Sprachschädigungen in Notsituatio-
nen schneller Hilfe bekommen. Faxvordrucke sind unter 
www.drk.emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, In-
tegrierte Leitstelle erhältlich.

Gift-Notrufzentrale:  0761/19240

Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal:
Tel. 07682 / 90 90 40 + 90 90 41 oder 0171 / 3380810 (Tag 
+ Nacht)

Dorfhelferinnenwerk Sölden
Einsatzleitung für die Stationsgebiete Triberg, Elzach, 
Waldkirch, Freiamt-Sexau, Herbolzheim
Mobil: 0176-17612633 | birgitta.fahrlaender@familien-
werk-soelden.de

Bitte beachten Sie unseren neuen Namen: Nach knapp 
70 Jahren als Dorfhelferinnenwerk Sölden haben wir 
uns für eine Namensänderung entschieden und heißen 
nun Familienwerk Sölden!

Allgemeine Notfallpraxis Emmendingen
Kreiskrankenhaus 79312 Emmendingen, Gartenstraße 44
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.: 19 bis 22 Uhr
Mi. und Fr.:  16 bis 22 Uhr
Sa., Sonn- und Feiertage: 10 bis 18 Uhr

Allgemeine Notfallpraxis Freiburg (Erw.)
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 3
79106 Freiburg
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.:      20:00 bis 23:00 Uhr
Mi., Fr.:        16:00 bis 23:00 Uhr
Sa., So. und Feiertagen von:  08:00 bis 23:00 Uhr

Kinder-Notfallpraxis Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus
Sautierstraße 1
79104 Freiburg
Öffnungszeiten:
Mo. – Do.:       19:00 bis 22:30 Uhr
Fr.:         16:00 bis 22:30 Uhr
Sa., So. und Feiertage:    08:00 bis 22:30 Uhr

Augen Notfallpraxis Freiburg
Universitätsaugenklinik Freiburg
Kilianstr. 5
79106 Freiburg
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertagen    08:00 bis 18:00 Uhr

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde- 
Notdienst (HNO)
Universitätsklinikum Freiburg, Killianstraße 5, 
79106 Freiburg
Information: Telefon: 0761 270-42010, 
Telefax: 0761 270-40750.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwech-
seln mit dem Rettungsdienst/Notarzt, der in lebensbe-
drohlichen Fällen Hilfe leistet und unter der Notrufnum-
mer 112 zu erreichen ist.

Alle Notfallpraxen können wie folgt nachgelesen werden:
https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/not-
fallpraxis-finden.

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
für Menschen mit Behinderung (EUTB)
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine für alle“ zu 
Fragen, die sich für Menschen mit Behinderung und de-
ren Angehörige stellen. Die Beratung ist kostenfrei.
EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Frau Bergis + Frau Heiß)
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Waldkirch freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

Fachstelle „Sucht“
Für Ratsuchende mit Problemen mit Alkohol, Medika-
menten, Glücksspiel oder Nikotin und deren Angehörige 
ist die Nebenstelle in 79183 Waldkirch, Friedhofstraße 1 
am Dienstag und Donnerstag unter Tel. 07681-24623 er-
reichbar.
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Herbstzeit – Betreutes Wohnen für alte und 
pflegebedürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5
79312 Emmendingen
Tel. 07641 9671590
http://www.herbstzeit-bwf.de

Apotheken-Notdienst
Di., 20.02.  easyApotheke, Emmendingen
    Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80
    Marien-Apotheke, Gutach
    Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
Mi., 21.02.   Bären-Apotheke im Haus der Gesundheit, 

Emmendingen
    Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9783422
Do., 22.02.  Central-Apotheke Emmendingen
    Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
    Schwarzwald-Apotheke, Elzach
    Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Fr., 23.02.  Paracelsus-Apotheke, Denzlingen
    Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Sa., 24.02.  Bären-Apotheke, Waldkirch
    Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
So., 25.02.   Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen
    Marktplatz 11, Tel. 07641 87 63
Mo., 26.02.   Bären-Apotheke im Haus der Gesundheit, 

Emmendingen
    Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9783422
    Kandel-Apotheke Waldkirch
    Lange Str. 58, Tel. 07681 93 20
Di., 27.02.  Rathaus-Apotheke, Elzach
    Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
    Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
    Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
Mi., 28.02.  Glocken-Apotheke Kollnau, Waldkirch
    Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
    Kronen-Apotheke, Teningen
    Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109
Do., 29.02.  Apotheke am Heidacker, Freiamt
    Hauptstr. 49, Tel. 07645 91 78 77
    Waldhorn-Apotheke, Sexau
    Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 4 75 75
Fr., 01.03.  Stadt-Apotheke, Waldkirch
    Lange Str. 37, Tel. 07681 47 91 10
Sa., 02.03.  Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen
    Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110
    Schwarzwald-Apotheke, Simonswald
    Talstr. 36 A, Tel. 07683 794
So., 03.03.   Bären-Apotheke im Haus der Gesundheit, 

Emmendingen
    Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9783422
Mo., 04.03.  Severin-Apotheke, Denzlingen
    Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Di., 05.03.   Kandel-Apotheke im Gesundheitszentrum, 

Waldkirch
    Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4 92 52 50
    Kronen-Apotheke, Teningen
    Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Tierärztlicher Kleintiernotdienst ist werktags von 18 bis 
8 Uhr besetzt und kann tagesaktuell über den Haustier-
arzt erfragt werden.
Samstag/Sonntag, 24./25.02.2024
Dr. Klein, Emmendingen
Neustraße 16, Tel. 07641 416888
Samstag/Sonntag, 02./03.03.2024
Dr. med. vet. Gina Helbling-Goanta, Sexau
Dorfstr. 94, Tel. 0177 3314359

Tierkörperbeseitigungsanstalt Zweckverband PROTEC 
Orsingen
Nenzinger Str. 34, 78359 Orsingen, Tel.: 07774 9339-0, 
Fax: 07774 9339-33

Beratung im Pflegestützpunkt 
 Landkreis Emmendingen
Der Pflegestützpunkt bietet für die Bürgerinnen und 
Bürger im Landkreis Emmendingen ein neutrales und 
kostenloses Beratungsangebot für gesetzlich versicherte 
Pflegebedürftige, Angehörige und Interessierte aller Al-
tersgruppen rund um das Thema Pflege, Betreuungs- und 
Entlastungsmöglichkeiten. Die Beratungen erfolgen tele-
fonisch oder persönlich im Pflegestützpunkt Emmendin-
gen, in den Außensprechzeiten oder beim Hausbesuch.
Besucheranschrift
Romaneistr. 3, 79312 Emmendingen
Kontakt
07641 451-3095 Frau Ziebold
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de/pflegestuetzpunkt
Außensprechzeiten
Waldkirch, Rathausinnenhof, Generationenbüro, 
Marktplatz 1 – 5
montags 12 – 16 Uhr, Frau Ziebold

MÜLLABFUHR

Donnerstag, 22.02.2024 Gelber Sack
Montag, 04.03.2024  Graue Tonne
Donnerstag, 07.03.2024 Gelber Sack
Montag, 11.03.2024  Blaue Tonne
Freitag, 15.03.2024    Blaue Tonne (Ortsteil Frischnau, 

Mersberg, Uhlsbach)

Öffnungszeiten Grünschnittplatz Elzach
Freitag: 13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:  09.00 – 14.00 Uhr

Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach
Freitag:  13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:  09.00 – 13.00 Uhr

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeindeverwaltung Biederbach

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien  
Rottweil GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Rafael Mathis, 
79215 Biederbach, Dorfstraße 18, 
oder sein Vertreter im Amt. 

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Anzeigenverkauf: 
rottweil@nussbaum-medien.de
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Fotos zu Mechanisierung der Landwirtschaft 
und Mobilität

 
Alles 20er - Made in Germa-
ny Foto: Robert Klausmann

Die Mechanisierung im 20. 
Jahrhundert hat viele Ar-
beitskräfte entlastet. Foto-
themen sind: Mähen mit 
von Pferden gezogene 
Mähmaschine und Heuwen-
der, im Einsatz: Motormä-
her, Heuraupe, Kreisler, 
Schwadenwender, Schwad-
rechen, Kreiselmähwerke, 
Ladewagen, Heuballenpres-
se.

Weitere Technikthemen: 
Mopeds, Motorräder, Automodelle, Lastwagen
Diese Fotomotive dürfen „belegt“ sein, also mit Menschen, 
die mit der jeweiligen Technik umgehen.
Weiteres gerne telefonisch oder per E-Mail.
Die überlassenen Fotos und Dokumente erhalten die Ei-
gentümer nach der Sichtung, Auswahl und der Reproduk-
tion wieder zurück. Bei der Übermittlung in elektronischer 
Form, möglichst im Dateiformat jpg, dabei auf hohe Auflö-
sung achten.
Kontakt:   E-Mail: siebenhundert2024@gmx.de
Postalisch:  Robert Klausmann, Gauspännestraße 5, 
    79215 Biederbach
Telefon:   07682 1489
Herzlichen Dank für die Mitarbeit. Wir in Biederbach.

FISCHERZUNFT 
BIEDERBACH E.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Zur diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung 
der Fischerzunft Biederbach e.V. laden wir alle Mitglie-
der, Freunde und Gönner recht herzlich am 02.03.2024 um 
20:00 Uhr in die Fischerhütte Biederbach ein.
Die vorläufige Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.  Totenehrung
3.  Kassenbericht des Kassierers
4.  Entlastung des Kassierers durch die Kassenprüfer
5.  Bestellung der neuen Kassenprüfer
6.  Bericht des Schriftführers
7.  Entlastung des Gesamtvorstandes
8.  Wahl des Versammlungsleiters
9.  Neuwahlen der Gesamtvorstandschaft
10. Satzungsänderung
11. Sonstiges, Wünsche und Anträge
12. Schlussworte
(Änderung vorbehalten)
Anträge zur Mitgliederversammlung sind schriftlich beim 1. 
Vorstand Marc Sigwalt einzureichen.
Wir hoffen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.
Die Vorstandschaft der Fischerzunft Biederbach

MUSIKVEREIN TRACHTENKAPELLE
BIEDERBACH E.V.

Einladung zur Generalversammlung 
24.02.2024
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Musikverein Trachtenkapelle Biederbach e. V., die Blä-
serjugend und der Förderverein laden alle passiven Mit-
glieder, Freunde und Gönner des Vereins recht herzlich zur 
diesjährigen Generalversammlung ein.
Sie findet am Samstag, den 24.02.2024 um 20:00 Uhr in der 
Gaststätte des Vereinshaus Biederbach statt. Bereits um 
19:00 Uhr hält die „Bläserjugend Biederbach e. V.“ ihre Ge-
neralversammlung ab. Um 19:30 Uhr startet die Versamm-
lung des „Fördervereins zur musikalischen Jugendarbeit 
Biederbach e. V.“. Die Tagesordnungen der Versammlun-
gen sind die folgenden:

Tagesordnung der Bläserjugend
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.  Geschäftsbericht
3.  Kassenbericht mit Stellungnahme der Kassenprüfer
4.  Wahl der Kassenprüfer
5.  Entlastung des Gesamtvorstandes
6.  Neuwahlen
7.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Tagesordnung des Fördervereins zur musikalischen Ju-
gendarbeit Biederbach
1.  Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden
2.  Geschäftsbericht
3.  Kassenbericht mit Stellungnahme des Kassenprüfers
4.  Wahl eines neuen Kassenprüfers
5.  Entlastung des Gesamtvorstandes
6.  Neuwahlen
7.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Tagesordnung des Musikvereins Trachtenkapelle
1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden Repräsentation
2.  Totenehrung
3.  Geschäftsbericht
4.  Kassenbericht mit Stellungnahme der Kassenprüfer
5.  Wahl der Kassenprüfer
6.  Bericht des Vorsitzenden Repräsentation
7.  Entlastung des Gesamtvorstandes
8.  Referat des Dirigenten
9.  Ehrungen
10. Neuwahlen
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Anträge und Anregungen, über welche die Mitgliederver-
sammlung beschließen muss, sind spätestens 4 Tage vor 
der Versammlung dem Vorsitzenden Repräsentation des 
Musikvereins Julian Allgeier, bzw. dem 1. Vorsitzenden der 
Bläserjugend, Jonas Allgeier, bzw. der 1. Vorsitzenden des 
Fördervereins, Katja Ruf schriftlich mitzuteilen.
Es freut uns sehr, wenn Sie durch Ihren Besuch Ihr Interesse 
am Vereinsgeschehen zeigen.
Mit musikalischen Grüßen,
Musikverein Trachtenkapelle Biederbach e. V.
Daniel Schätzle
Vorsitzender Schriftverkehr

Vorverkauf „Die Comedy Lach Parada“ und 
„Froschenkapelle“
Die Karten für „Die Comedy Lach Parade“ von Hansy Vogt 
können im Vorverkauf über die Bäckerei Schätzle, Vereins-
heim Biederbach, Buchhandlung Merkle, www.reservix.de 
sowie bei allen aktiven Musikern erworben werden.
Die Karten für die „Froschenkapelle“ aus Radolfzell gibt es 
über unseren Instagram-Account sowie bei allen aktiven 
Musikern.
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 Foto: Vanessa Hin

SPORTVEREIN BIEDERBACH E.V.

Pokalviertelfinale der SG Elztal-Damen am 
kommenden Samstag!
Seit dieser Saison bildet der SV Biederbach gemeinsam mit 
den SF Winden sowie dem FC Simonswald die Spielgemein-
schaft der SG Elztal.
Das erste Highlight lässt nun nicht lange auf sich warten.
Am kommenden Samstag, den 24.02. trifft die SG Elztal im 
Verbandspokal-Viertelfinale auf die SG Zell/Fischerbach/
Gengenbach und spielt um 17 Uhr um den Einzug in die 
Runde der besten Vier des Südbadischen Fußball-Verbands.
Das Spiel findet auf dem Kunstrasenplatz in Simonswald 
statt.
Wir drücken den SG-Damen die Daumen und freuen uns 
auf viele Zuschauer!
Euer SVB

Biederbach putzt sich raus  
am Samstag, den 16.03.!
Die erste Veranstaltung anlässlich des Jubiläumsjahres der 
Gemeinde steht vor der Tür.
Mit Unterstützung der Gemeinde veranstaltet der SV Bie-
derbach am Samstag, dem 16.03. ein CleanUp zur Verschö-
nerung von Biederbach.

BIEDERBACH
PUTZT SICH RAUS
•  Teilnehmen darf Jede(r) – melde gerne deinen Verein, deine 

Mannschaft, Klasse oder Clique zur Teilnahme an. Schreibe bis
zum 09.03. eine Mail an: info@sv-biederbach.de

•  Equipment ist vorhanden, aber du darfst
gerne Müllzange, Warnweste oder Handschuhe
mitbringen.

•  Ende ca. 13 Uhr – anschließend Helferfest

Flurputz-Aktion von Sportverein & Gemeinde im Zuge der 700 Jahr-Feier Biederbach

Samstag 16.03.
 9:30 Uhr, Haus der VereineSE

I D
AB

EI
!

 
 Foto: SV Biederbach 1960 e.V.

Die einen kennen es als Flurputzete, die anderen als Müll-
sammeln oder neudeutsch als CleanUp.
Wir nennen es „Biederbach putzt sich raus“ und möchten 
mit dieser Veranstaltung unsere Gemeinde entlang der 
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Geh- und Radwege, entlang der Straßen und auf den Spiel-
plätzen etwas sauberer und schöner machen.
Mitmachen darf und kann jeder und jede!
Egal, ob als Gruppe aus einem Verein, einer Mannschaft, ei-
ner Schulklasse, als Freundeskreis oder Du alleine. Komme 
am 16.03. um 09:30 Uhr an das Haus der Vereine und hilf 
mit, unseren schönen Ort noch etwas schöner und sauberer 
zu machen!
Die Veranstaltung dauert etwa bis 12:30/13 Uhr und endet 
wieder beim Haus der Vereine mit einem kleinen Helfer-
fest, bei dem etwas zu essen und etwas zu trinken als Dan-
keschön bereitgestellt wird.
Du organisierst eine Gruppe?
Dann würden wir uns vorab über Deine Anmeldung bis 
zum 09.03. per E-Mail an info@sv-biederbach.de freuen.
Für das passende Equipment wie Handschuhe, Müllzangen 
und Warnwesten ist gesorgt, dennoch kannst Du Dein eige-
nes Material natürlich gerne mitbringen.
Wir freuen uns gemeinsam mit Euch unsere Gemeinde vom 
Müll zu befreien und auf ein tolles Jubiläumsjahr 2024!
Euer SV Biederbach 1960 e. V.

SCHULEN

GRUNDSCHULE BIEDERBACH

Fasnet im Unterricht
Was ist eine EINZELLARVE… Wer zählt zum VIERERBUND… 
Wie alt ist eigentlich der älteste SCHUTTIG?

Mit diesen Fragen und un-
zähligen mehr beschäftig-
ten sich unsere 22 Dritt- und 
ViertklässlerInnen der Bä-
renklasse aus Biederbachs 
Grundschule. Ein Sachkun-
dethema, welches so man-
ches SchülerInnenherz hö-
herschlagen ließ und viel 
Freude, Begeisterung und 
großes Interesse bei allen 
Kindern weckte. Hierfür gab 
es auch allen Grund: Die 
Narrenzunft Elzach lud zum 
Fastnachtsunterricht in die 
Alfing ein und ermöglichte 
alteingesessenen und frisch 
dazu gestoßenen Kindern 

einen umfangreichen, interessanten Einblick in das Leben 
und Treiben ihrer Zunft und ihres Brauchtums. Dank enga-
gierter Opas durften die Kinder das Handwerk des Larven-
Schnitzens kennenlernen, ebenso wie die Rottweiler Fast-
nacht auf einer prima vorbereiteten Präsentation erkunden 
und den Viererbund mit seinen Figuren entdecken. Das 
Aufsetzen so mancher Larve und das Ausprobieren einer 
„Karbatsche“ waren echte Höhepunkte. War es tatsäch-
lich eine Dame aus der Bärenklasse, die der Peitsche einen 
zarten, kaum hörbaren Knall entlockte. Die Erkenntnis im 
Allgemeinen war: „Es isch einiges schwerer als es ussieht“!
Ein herzliches Dankeschön an Herrn Weber (Heidi-Opa) 
und Herrn Hezinger (Felix-Opa) für Ihre Zeit und Geduld 
mit den Kindern. Ebenso an unsere begleitenden und un-
terstützenden Mamas bei den Aktionen außerhalb des 
Klassenzimmers.
TOLL, dass Sie der Bärenklasse dies ermöglicht haben, so 
macht das Lernen doch noch mehr Spaß!

Fotos: Saumer-Gebhard

(Sunniva Saumer-Gebhard)

SCHULZENTRUM OBERES ELZTAL

Einladung zum Tag der offenen Tür  
des Schulzentrums Oberes Elztal
Das Schulzentrum Oberes Elztal lädt zu einem Tag der of-
fenen Tür für Eltern und Schüler*innen der jetzigen vier-
ten Klassen am Freitag, 23. Februar 2024 von 14.30 Uhr bis 
17.00 Uhr ein. Start ist um 14.30 Uhr in der Turnhalle. An 
diesem Tag können Sie sich zusammen mit Ihren Kindern in 
den Schularten Werkreal- und Realschule umschauen. Ne-
ben Unterrichtssequenzen können Sie sich auch in den un-
terschiedlichen Fachbereichen und Räumlichkeiten einen 
Eindruck verschaffen, um so einen Einblick in die Arbeit 
und die Angebote der jeweiligen Schulart zu bekommen. 
Für unsere zukünftigen Fünftklässler*innen gibt es reich-
haltige Mitmach- und Kennenlern-Workshops.
Um 15.45 Uhr findet eine Schulleitungsinformation zu den 
unterschiedlichen Schularten statt. Die Eltern haben die 
Möglichkeit, mit der Schulleitung und Lehrern ins Gespräch 
zu kommen. Für kleine Erfrischungen + Snacks wird ge-
sorgt. Ein ausführliches Programm finden Sie ca. eine Wo-
che vor dem Tag der offenen Tür auf unserer Homepage.
Sie können Ihr Kind wie folgt bei uns anmelden:
• Dienstag, 05. März bis Freitag, 08. März 2024
Wir bitten Sie, einen telefonischen Termin im Sekreta-
riat bei Frau Wiese/Frau Wernet zu vereinbaren, Tel. 
07682/9082-10/-11.
Bitte bringen Sie zur Anmeldung einen Geburtsnachweis 
(z. B. Geburtsurkunde oder Kinderausweis) der Schülerin/
des Schülers sowie Blatt 3 und 4 der Grundschulempfeh-
lung (Anmeldung bei der weiterführenden Schule) mit.
Außerdem benötigen wir einen Nachweis über ausreichen-
den Masernschutz (Impfpass/ärztl. Bescheinigung).
Die Anmeldeformulare stehen auch auf unserer Homepage 
zum Download bereit, http://www.schulzentrum-oberes-
elztal.de.
Meinrad Seebacher
(Rektor)

MÜLL GEHÖRT  
NICHT IN  

DIE NATUR!
BITTE BENUTZT  
DIE MÜLLEIMER
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ELZTAL-SCHULE
GUTACH-BLEIBACH

Amtliche Bekanntmachung
Am Dienstag, den 27. Februar 2024 um 10:00 Uhr findet 
im Bürgersaal Bleibach, 79261 Gutach i. Br. eine öffentli-
che Sitzung des Schulverbandes Elztal-Schule statt.

Tagesordnung:
1.   Beratung und Beschlussfassung Haushaltsplan und 

Haushaltssatzung 2024
2.  Sonstiges, Wünsche und Anträge
Schulverband Elztal-Schule
Gutach im Breisgau, den 06.02.2024

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Weltgebetstag der Frauen
Weltgebetstag 2024 aus Palästina am 1. März 2024
„… durch das Band des Friedens“, mit diesem Motto laden 
die Christinnen Palästinas uns dieses Jahr ein zum Weltge-
betstag. Dieses Thema stand schon länger fest. Jetzt passt 
es umso mehr: Gaza, Hamas, Israel und Palästina sind aktu-
ell Themen der Nachrichten.
Informiert zu beten ist die Grundhaltung für jeden Weltge-
betstag. Die Texte des ökumenischen Gottesdienstes geben 
Einblick in Leben und Leiden in den besetzten Gebieten. 
Die Lieder und Texte drücken den Wunsch nach Frieden 
und Gerechtigkeit aus und vor allem die Hoffnung der Pa-
lästinenserinnen auf Frieden mitten in Hass und Gewalt.
Am 1. März 2024 werden Christinnen und Christen welt-
weit mit den Frauen des palästinensischen Komitees beten, 
dass von allen Seiten das Menschenmögliche für einen ge-
rechten Frieden getan wird.
Im Oberen Elztal feiern wir diesen Gottesdienst am 1. März 
um 16 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus in 
Elzach.
Frauen, Männer, Junge, Ältere, sie alle sind eingeladen, sich 
so über Konfessionsgrenzen hinweg im Gebet zu vereinen.
Das ökumenische Vorbereitungs-Team

Einladung zur öffentlichen  
Pfarrgemeinderatssitzung in Elzach
Herzliche Einladung zur öffentlichen Pfarrgemeinderats-
sitzung der röm.-kath. Kirchengemeinde Oberes Elztal, am 
Mittwoch, 06.03.2024 um 20.00 Uhr, im Pfarrzentrum Elz-
ach, Kirchplatz 6, im Cäcilienraum.
In der Tagesordnung sind u. a. folgende Punkte vorgesehen:
*   Begrüßung * Geistlicher Impuls * Formalien * Stiftungs-

ratsbeschlüsse/Info
*  Beschluss Mantelschutzkonzept (Prävention)
*   Diakonie – Lebenswirklichkeit von Jugendlichen in der 

heutigen Zeit
* Blick auf Kartage/Osterzeit
*  Verschiedenes - z. B. Info „Demokratie in Aktion“

Öffnungszeiten der kath. Pfarrbüros:
Elzach, Kirchplatz 6, Tel.: 07682 / 8083-0, 
Fax: 07682 / 8083-10
E-Mail: info@kath-oberes-elztal.de
Öffnungszeiten: 
Mittwoch, Donnerstag, Freitag  von 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstagnachmittag    von 15:00 – 18:00 Uhr

Oberwinden, Kirchberg 16, 
Tel.: 07682 / 256, Fax: 07682 / 8435
E-Mail: hoernleberg@kath-oberes-elztal.de
Öffnungszeiten: 
Montag und Donnerstag  von 9:00 – 12:00 Uhr
Mittwochnachmittag   von 15:00 – 18:00 Uhr

PFARRGEMEINDE ST. MANSUETUS
OBERBIEDERBACH

Gottesdienste
Samstag, 24. Februar
19:00 Uhr  Vorabendmesse
Mittwoch, 28. Februar
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Sonntag, 03. März
10:00 Uhr  Eucharistiefeier

KIRCHENGEMEINDE ST. NIKOLAUS
ELZACH

Gottesdienste
Donnerstag, 22. Februar
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
    Seelenamt für Heribert Dufner
Sonntag, 25. Februar
10:30 Uhr  Eucharistiefeier
Donnerstag, 29. Februar
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
    Seelenamt für Monika Vincke
    Seelenamt für Gisela Ringwald
Freitag, 01. März
16.00 Uhr   Weltgebetstag der Frauen, gestaltet von der 

kfd Elzach
Samstag, 02. März
19:00 Uhr  Vorabendmesse
Sonntag, 03. März
10:30 Uhr  Andacht - Kinderwortgottesdienst
Montag, 04. März
Friedhofskapelle - 19.00 Uhr Kolpingsgebetszeit
Donnerstag, 07. März
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
    Seelenamt für Annelies Hofmaier

EVANGELISCHES PFARRAMT

Evangelische Kirche im Oberen Elztal
Sonntag, 25. Februar
10:00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl 

und Posaunenchor in Oberprechtal, Christus-
kirche, Pfrin. B. Müller-Gärtner

Freitag, 01. März
16:00 Uhr –  Weltgebetstag in der katholischen St.-Niko-

lauskirche in Elzach
Sonntag, 03. März
10:00 Uhr    Gemeinsamer Gottesdienst in Elzach, Johan-

neskirche, Prädikantin W. Stöcklin

Ab sofort ist das Pfarrbüro donnerstags von 15:30 bis 17:00 
Uhr geöffnet:
Zollstockstraße 6, Elzach, Telefon 07682 8281, 
E-Mail: elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de.
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MITTEILUNGEN DES 
LANDRATSAMTES 
EMMENDINGEN

Linsen – heimisches Superfood  
von Aufstrich bis Suppen
Berglinsen, Alblinsen, Belugalinsen – die Auswahl ist riesig. 
Sie lassen sich nicht nur als Eintopf oder mit Spätzle ge-
nießen, sondern können vielfältig verarbeitet werden und 
sind kleine Powerpakete. Sie liefern hochwertiges Eiweiß 
sowie Eisen und bieten sich daher gut als Fleischersatz an. 
Linsen lassen sich problemlos lagern und können regional 
bezogen werden. Beim Kochworkshop „Linsen – heimisches 
Superfood von Aufstrich bis Suppen“ des Landwirtschaftli-
chen Bildungszentrums Emmendingen-Hochburg am Don-
nerstag, 29. Februar 2024 von 18:00 bis 21:00 Uhr werden 
gemeinsam verschiedenste Linsengerichte zubereitet und 
verkostet. Die Lebensmittelkosten werden auf die Teilneh-
menden umgelegt (10 – 15 €). Anmeldung über www.ter-
minland.de/landkreis-emmendingen. Der Kurs wird durch 
das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden-Württemberg gefördert.

Schulungen für Landwirte zur Düngung
Das Landwirtschaftsamt Emmendingen bietet zwei Veran-
staltungen mit dem Thema „Schulung zu Düngung BW“ 
an. Die Termine sind am Montag, 4. März 2024 von 10:00 
bis 12:00 Uhr und von 18:00 bis 20:00 Uhr am Landwirt-
schaftlichen Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg. 
Die Schulung besteht aus einem Theorie- und einem Pra-
xisteil mit Düngebedarfsermittlungen. Die Teilnehmer kön-
nen ihre Düngeunterlagen und einen Laptop mitbringen 
und sollten sich vor der Veranstaltung im Internet auf Dün-
gung BW angemeldet haben. Eine Anmeldung zur Veran-
staltung ist bis zum 29. Februar 2024 erforderlich unter 
https://emmendingen.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/
Aktuelles/Schulung+DuengungBW

Infoveranstaltung für Landwirte  
zum „Gemeinsamen Antrag“
Das Landwirtschaftsamt Emmendingen bietet eine Infor-
mationsveranstaltung zum „Gemeinsamen Antrag 2024“ 
am Mittwoch, 6. März 2024 von 20:00 bis 22:30 Uhr im 
Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Emmendingen-
Hochburg an. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist er-
forderlich unter https://emmendingen.landwirtschaft-bw.
de/,Lde/Startseite/Aktuelles.

Ernährungstage 2024:  
Abwechslungsreiche Kartoffelgerichte
Unter dem Motto „Die (t)olle Knolle - Schüchternes Nacht-
schattengewächs im Rampenlicht“ laden die Bio-Musterre-
gion Freiburg, das Forum Ernähren-Bewegen-Bilden Breis-
gau-Hochschwarzwald und der Fachbereich Hauswirtschaft 
und Ernährung des Landwirtschaftlichen Bildungszentrums 
Hochburg zu den Ernährungstagen ein, die durch das Mi-
nisterium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz (MLR) gefördert werden.
Wie sich im Alltag abwechslungsreiche und leckere Kartof-
felgerichte selbst zubereiten lassen, erfahren Teilnehmen-
de beim Kochworkshop am Landwirtschaftlichen Bildungs-
zentrum am Mittwoch, 6. März von 18:00 bis 21:00 Uhr. Die 
Lebensmittelkosten werden auf die Teilnehmenden umge-
legt (10 - 15 €).
Anmeldung über den folgenden Link: www.terminland.de/
landkreis-emmendingen.

In der Natur beginnt die Brut- und Setzzeit 
der heimischen Tierwelt
Mit dem Frühling beginnt für viele Tiere die Phase der 
Fortpflanzung und Jungenaufzucht, auch Brut- und Setz-
zeit genannt. Da der Anbruch des Frühlings und der damit 
einhergehende Anstieg der Temperaturen auch vermehrt 
Menschen ins Freie lockt, bittet die Untere Jagdbehörde 
des Landratsamts Emmendingen, beim Wandern, Joggen 
und Radeln Rücksicht auf die Tiere zu nehmen. Spaziergän-
ger mit Hunden sind dazu aufgerufen, diese an der Leine 
zu führen. Schon das spielerische Interesse eines Hundes an 
einem Jungtier könnte für dieses den Tod bedeuten, da die 
Muttertiere ihren Nachwuchs nach solchen Begegnungen 
oft nicht mehr annehmen. Auch Freizeitsportler und Er-
holungssuchende, die durch Wiesen, Felder oder Gebüsch 
streifen, können ähnliche Auswirkungen haben. Das Ein-
dringen von Menschen in den Lebensraum der Tiere führt 
dazu, dass Elterntiere flüchten und dabei viel Energie und 
Zeit verbrauchen, die ihnen dann für Nahrungssuche und 
Familienpflege fehlt. Im Gegensatz dazu verteidigen Wild-
schweine ihre Frischlinge und können zum Angriff überge-
hen, was für Menschen und Hunde lebensgefährlich sein 
kann.
Die Untere Jagdbehörde fordert die Bevölkerung dazu auf, 
im Wald, auf Feldern und Wiesen auf den markierten We-
gen zu bleiben, während der Brut- und Setzzeit der Wild-
tiere keine spontanen Aktionen abseits dieser Wege zu un-
ternehmen und auf Freizeitaktivitäten in der Dämmerung 
oder bei Nacht mit künstlichen Lichtquellen in Feld und 
Wald zu verzichten. Gerade in der Abenddämmerung wer-
den viele Wildtiere aktiv, und manche benötigen die Dun-
kelheit der Nacht, um entspannt zu fressen und ungefähr-
det zu wandern. Begegnet man Wildtieren, sollte man sich 
langsam aus dem Störungsbereich zurückziehen, möglichst 
unauffällig verhalten und nur aus der Deckung heraus be-
obachten. Gefundene Jungtiere sollten grundsätzlich nicht 
berührt werden, da die Eltern aufgrund des menschlichen 
Geruchs ihre Jungen eventuell ablehnen könnten. Die we-
nigsten Jungtiere, die man allein vorfindet, sind von den 
Elterntieren verlassen worden. So legt etwa die Reh-Geiß 
ihre Kitze ins hohe Gras ab und verlässt sie für eine gewis-
se Zeit, um selbst nährstoffreiche Nahrung aufzunehmen, 
dass sie die Kitze säugen kann.
Für Rückfragen und weitergehende Informationen steht 
die Untere Jagdbehörde bzw. die Wildtierbeauftragten des 
Landratsamt Emmendingen zur Verfügung:
Alex Schulz a.schulz@landkreis-emmendingen.de 07822 
300160 oder 0175 2233113
Reinhard Müller r.mueller@landkreis-emmendingen.de 
07641 4519451 oder 0172 7405699

AUS- UND FORTBILDUNG

Berufsbegleitend in Freiburg, Offenburg 
oder 100 % online weiterbilden

Mit dem Studium Betriebswirt/in 
(VWA) & Bachelor of Arts der VWA 
Freiburg die Karriere voranbringen
Online-Infoabende am 28.02.2024 
und 14.03.2024 um 18 Uhr unter 
www.vwa-freiburg.de.
Ob Kleinbetrieb, Mittelständler 

oder Großkonzern – betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
sind für jedes Unternehmen und in jede Branche essenzi-
ell. Mit dem berufsbegleitenden Studium zum/zur Betriebs-
wirt/in (VWA) wird dieses BWL-Wissen seit vielen Jahren 
erfolgreich an der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie 
Freiburg vermittelt – berufsbegleitend, praxisorientiert 
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und mit dem neuen Online-Studium auch komplett ortsun-
abhängig.
Die Lehrveranstaltungen, die an zwei Abenden pro Woche 
jeweils mittwochs und freitags stattfinden, werden dabei 
live und interaktiv übertragen, so dass stets die direkte 
Kontaktmöglichkeit zu Lehrkräften und Mitstudierenden 
besteht. Alternativ gibt es weiterhin die Möglichkeit des 
50-%-Modells, mit dem die Teilnehmer*innen bei der Hälf-
te der Vorlesungen am gewählten Studienort in Freiburg 
oder Offenburg persönlich anwesend sind. Parallel oder 
im Anschluss an dieses Studium können die Studierenden 
auch den akademischen Grad Bachelor of Arts (B. A.) an der 
VWA Business School erreichen.
Für alle Interessierten veranstaltet die VWA folgende On-
line-Infoabende:
Online-Infoabende „Betriebswirt/in (VWA) & Bachelor of 
Arts (B. A.)“
Mittwoch, 28.02.2024 um 18 Uhr
Donnerstag, 14.03.2024 um 18 Uhr
• Betriebswirtschaftliche Weiterbildung neben dem Beruf
• Auch ohne Abitur!
• Nur zwei Abende pro Woche
• In Freiburg und Offenburg oder 100 % online
• Start: September 2024
Weitere Informationen und Link zur Teilnahme am Info-
abend unter: https://vwa-freiburg.de, Tel.: (0761) 38673-15, 
E-Mail: info@vwa-freiburg.de.

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT
AGENTUR FÜR ARBEIT FREIBURG

Beruf, Berufung, Veränderung
Am Mittwoch, 28. Februar, informieren Expertinnen und 
Experten der Agentur für Arbeit in einer Online-Veranstal-
tung über das Leistungsangebot der „Berufsberatung im 
Erwerbsleben“. Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr 
und endet voraussichtlich um 18:30 Uhr. Das Angebot rich-
tet sich an Beschäftigte, die sich beruflich neu orientieren 
oder weiterbilden möchten und an Frauen und Männer, 
die aktuell nicht am Erwerbsleben teilnehmen, aber den 
beruflichen Wiedereinstieg vor Augen haben. Anmeldung 
unter https://eveeno.com/beruf_berufung_veraenderung. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Benötigt wird ein PC, Note-
book, Tablet oder Smartphone mit Internetanbindung. 
Eine spezielle Software ist nicht erforderlich.

Beruflich am Ball bleiben
Am Donnerstag, 29. Februar, gibt es in der Agentur für Ar-
beit Freiburg, Lehener Straße 77, eine offene Sprechstunde 
für Erwerbstätige und Wiedereinsteigende, die Antworten 
auf Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft suchen. Die Sprech-
stunde beginnt um 15 Uhr und endet um 18 Uhr. Sie findet 
statt im Raum B051 (Bauteil B). Die Kurzberatungen sind 
kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Berufliche Veränderungen, egal ob gewollt oder dem 
Strukturwandel geschuldet, erfordern mehr und mehr 
professionelle Begleitung. Deshalb gibt es die „Berufsbe-
ratung im Erwerbsleben“. Mit Informationen, Rat und bei 
Bedarf auch finanzieller Unterstützung richtet sie sich in 
erster Linie an Beschäftigte und Wiedereinsteigende. Be-
ratung gibt es zu den Themen: Beruflich aufsteigen, Quali-
fikationen erweitern oder nachholen, Beruf wechseln oder 
beruflich wieder einsteigen.

Quereinsteigen mit Perspektive
Im September startet das Ausbildungsprogramm „Direkt-
einstieg Kita“. Es richtet sich an Frauen und Männer, die 
bereits einen Berufsabschluss haben und im Rahmen einer 

verkürzten Ausbildung den anerkannten Berufsabschluss 
zur Sozialpädagogischen Assistentin, zum Sozialpädago-
gischen Assistenten, zur Erzieherin oder zum Erzieher er-
werben wollen. Damit ist das Programm gleichermaßen 
interessant für Berufstätige, Wiedereinsteigende und Er-
werbslose, die sich neu orientieren möchten, sowie für Zu-
satzkräfte, die bereits in Kindertageseinrichtungen tätig 
sind und einen anerkannten Berufsabschluss anstreben. Die 
praxisorientierte Ausbildung, die auch in Teilzeit absolviert 
werden kann, ist bei Erfüllung der individuellen Vorausset-
zungen grundsätzlich förderfähig. Zuständig dafür sind die 
Agentur für Arbeit und die Jobcenter.
Für Interessentinnen und Interessenten finden am Don-
nerstag, 29. Februar, in der Agentur für Arbeit Freiburg, 
Lehener Straße 77 – Berufsinformationszentrum, Informati-
onsveranstaltungen zu den Voraussetzungen, zum Ablauf, 
zur Vergütung und zur finanziellen Förderung während der 
Ausbildung statt. Die erste beginnt um 10 Uhr, die zweite 
um 17 Uhr. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich.
Am Mittwoch, 20. März, veranstaltet die Agentur für Ar-
beit Freiburg von 10 bis 12 Uhr ein Job-Speed-Dating für 
den Ausbildungsgang. Interessierte Bewerberinnen und 
Bewerber melden sich per E-Mail an Freiburg.projektich@
arbeitsagentur.de dazu an. Träger von Kindertageseinrich-
tungen melden ihr Interesse zur Teilnahme am Job-Speed-
Dating per E-Mail an Freiburg.BQ@arbeitsagentur.de.

Architektur – ist das was für mich?
Am Donnerstag, 7. März, informieren Christoph Geisel, Du-
ale Hochschule Lörrach, und Christopher Höfler, Geschäfts-
führer eines Architektenbüros, über das Duale Studium der 
Architektur, über berufliche Möglichkeiten im Anschluss 
daran und aus der beruflichen Praxis. Die Veranstaltung 
beginnt um 19 Uhr im Berufsinformationszentrum der 
Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Die Veranstaltungsstätte ist gut mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar, Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Berufliche Unterstützung für Frauen

Beratung am 22. und 28. Februar in Emmendingen
Die Kontaktstelle Frau und Beruf berät und unterstützt 
Frauen in allen Stationen ihres Berufswegs – passend zur 
jeweiligen Lebensphase. Sie berät zu Themen wie Umorien-
tierung, Wiedereinstieg, Aus- und Weiterbildung, Aufstieg, 
Stellensuche und Bewerbung und vieles mehr.
Frauen, die ihre individuelle, berufliche Situation bespre-
chen und konkrete Schritte erarbeiten wollen, können sich 
am 22. Februar, von 14 bis 18 Uhr, und am 28. Februar, von 
9 bis 12.30 Uhr von im Haus am Festplatz in Emmendingen 
beraten lassen.
Die Beratung ist kostenfrei, unbürokratisch und unabhän-
gig. Terminvereinbarungen sind möglich unter www.frau-
undberuf-bw.de/freiburg-so.

Workshop für Frauen  
am Donnerstag, 29. Februar

Initiativ bewerben – Chancen nutzen
Was tun, wenn die Stellenanzeige für den Wunscharbeits-
platz nicht inseriert ist? Wie die Jobsuche trotzdem gelin-
gen kann, verrät der nächste „Wiedereinstieg kompakt“ 
am Donnerstag, 29. Februar von 9 bis 11 Uhr. Der Work-
shop findet im Haus am Festplatz (Landratsamt Emmendin-
gen), Schwarzwaldstraße 4, in Emmendingen statt.
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Unter dem Titel „Initiativ bewerben – Chancen nutzen“ er-
halten die Teilnehmerinnen Tipps, wie sie eine Initiativbe-
werbung bestmöglich vorbereiten und was zu beachten ist. 
Sie erfahren, wie sie ihre Chancen erhöhen, wenn sie von 
sich aus aktiv werden. Referentin ist Petra Flassig, zertifi-
zierte Coach, Personal- und Organisationsentwicklerin.
Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt. Der Workshop 
ist kostenlos. Eine Anmeldung ist ab sofort über die Web-
seite der Kontaktstelle unter www.frauundberuf-bw.de/
freiburg-so (Stichwort Veranstaltungen) möglich.

VEREINE AUS DEM
ELZTAL/ORGANISATIONEN

Preis-Cego
Am Sonntag, dem 03. März 2024, findet wieder das alljähr-
liche Preis-Cego im Bürgerhaus, Sandhaasstraße 8 in Has-
lach statt.
Beginn:   14.00 Uhr
Startgeld:  6,-- €
Es winken schöne Geld- und Sachpreise.

Forstbetriebsgemeinschaft Prechtal
Am Donnerstag, den 07.03.2024 um 20.00 Uhr lädt die 
Forstbetriebsgemeinschaft Prechtal zur jährlichen Mitglie-
derversammlung in das Gasthaus Adler-Pelzmühle in Bie-
derbach.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.  Totenehrung
3.  Geschäfts-u. Kassenbericht
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.   Entlastung der Gesamtvorstandschaft und des Ge-

schäftsführers
6.  Wegunterhaltung
7.  Verkauf der Hochentastungsleiter
8.  Anpassung von Maschinensätzen
9.  Wünsche, Anträge und Verschiedenes
Hierzu möchte ich alle Mitglieder, Freunde und Interessen-
ten herzlich einladen.
Christoph Läufer
Vorsitzender

INFOBEST Vogelgrun/Breisach
Die INFOBEST Vogelgrun/
Breisach veranstaltet am 
Montag, dem 11.03.2024, 
eine Sprechstunde zur 

grenzüberschreitenden Beschäftigung.
Die Sprechstunde richtet sich an Arbeitssuchende und/oder 
Personen, die an Informationen über den Arbeitsmarkt 
sowie zu den Beschäftigungsmöglichkeiten im grenzüber-
schreitenden Kontext interessiert sind. Bei dieser Veranstal-
tung bieten die anwesenden Expert:innen individuelle und 
kostenlose Beratungstermine nach vorheriger Terminver-
einbarung an.
Diese Sprechstunde findet in den Räumlichkeiten der INFO-
BEST Vogelgrun/Breisach statt. Eine Terminvereinbarung 
bei der INFOBEST ist unbedingt unter der Tel.-Nr. 07667 
83299 oder E-Mail: vogelgrun-breisach@infobest.eu erfor-
derlich. Der Anmeldeschluss ist am 07.03.2024.

Voranzeige Papiersammlung  
am Samstag, den 16.03.2024 –  
Achtung geänderter Sammeltag
Das DRK Prechtal führt am Samstag, den 16. März 2024 
wieder eine Papiersammlung in der Gemeinde Bieder-
bach durch. Die Sammlung findet zukünftig immer sams-
tags statt.
Bitte stellen Sie das Papier gut gebündelt ab 7.00 Uhr an 
den Straßenrand, wir werden es dann einsammeln und 
verpacken Sie keinen Müll, Unrat oder Kartonagen.
Der Erlös der Sammlung kommt der allgemeinen Rot-
Kreuz-Arbeit zugute. Wir danken Ihnen für die Unter-
stützung.
DRK Elzach - DRK Prechtal - DRK Oberprechtal

Imkerverein informiert
Ausbreitung der Asiatischen Hornisse stoppen
Die aus Südostasien stammende Asiatische Hornisse (Vespa 
velutina nigrithorax) ist nach den Vorgaben der Europäi-
schen Kommission eine nicht-heimische, invasive Art und 
fällt in die Kategorie der Früherkennung, wonach sie über-
wacht (Monitoring) und bekämpft werden muss.
Die Asiatische Hornisse profitiert von den warmen Som-
mern und den milden Wintern. Sie trifft als gebietsfremde 
Art auf hervorragende Bedingungen, um sich erfolgreich 
zu verbreiten.
Man erkennt die Asiatische Hornisse an ihrer schwarzen 
Grundfärbung: Die Brust ist schwarz, der Hinterleib dunkel, 
mit wenigen gelben Binden. Die Beine sind schwarz-gelb 
gefärbt.
Um die Ausbreitung und kostenintensive Nestentfernun-
gen im Herbst auszubremsen, können mithilfe von Lock-
töpfen in den Frühlingsmonaten Jungköniginnen lebend 
abgefangen werden. Die Locktöpfe können auf den Bal-
kon, in den Garten oder auf das Fensterbrett gestellt wer-
den. Einen Locktopf herstellen ist einfach: Schraubglas, 
Loch in den Deckel, Docht aus gefaltetem Küchenkrepp 
oder Leinen durch das Loch ziehen, er sollte bis auf den 
Boden reichen. Lockstoff zur Befüllung des Glases: 1⁄3 Bier, 
1⁄3 lieblichen Wein, 1⁄3 Himbeersirup o. Ä.

 
Meldeplattform des 
Umweltministeriums

Bitte melden Sie die Sichtung in der 
„Meine Umwelt App“ (QR-Code). Nach 
einer Verifizierung und Bestätigung 
kann das Tier abgetötet werden. Somit 
wird der Lebenszyklus unterbrochen 
und große Nester verhindert. Eine Mel-
dung ist unbedingt erforderlich. Bitte 
verzichten Sie im Sinne des Arten-
schutzes auf Fallen. Auch sogenannte 

„Lebendfallen“ tragen zum Verlust heimischer Arten bei.

Der EnBW-MacherBus fährt auch 2024  
wieder durch Baden-Württemberg und 
hilft vor Ort
Bewerbungsfrist für ehrenamtliche und gemeinnützige 
Projekte läuft bis 25. März 2024
Die EnBW ist sich ihrer sozialen Verantwortung als Unter-
nehmen bewusst und setzt sich deshalb für einen nachhal-
tigen Beitrag für Gesellschaft und Umwelt ein. Förderung 
von Vielfalt, Inklusion und Sozialkompetenz sowie die Un-
terstützung gemeinnütziger Projekte liegen ihr sehr am 
Herzen.
Daher haben die Macher*innen der EnBW auch im letzten 
Jahr kräftig angepackt und gemeinnützige Projekte in Ba-
den-Württemberg umgesetzt. Über 30 Projekte hat das En-
BW-MacherBus-Team insgesamt schon realisiert und auch 
2024 juckt es den freiwilligen Helfer*innen schon wieder in 
den Fingern, spannende Herzensprojekte anzugehen.

Alles auf einen Blick



13Woche 8 
Mittwoch, 21. 02. 24

Wo der Bus in diesem Jahr Station macht, entscheidet ein 
Wettbewerb. Bis 25. März 2024 können sich Vereine und 
gemeinnützige Einrichtungen, die in Baden-Württemberg 
ansässig sind, bewerben. Das Projekt sollte sich in einer der 
drei Kategorien – „Kinder und Jugendliche“, „Senioren 
und Soziales“ oder „Tiere und Umwelt“ – einordnen lassen.
Eine interne Jury aus EnBW-Mitarbeiter*innen wählt nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist aus allen Bewerbungen je drei 
Projekte pro Kategorie aus. Vom 13. bis 20. Mai 2024 kann 
dann online für die Favoriten abgestimmt werden. Gewin-
ner des Wettbewerbs sind die drei Projekte, die in ihrer 
Kategorie jeweils die meisten Stimmen erhalten haben. Zu-
sätzlich zu den Gewinnern wird die EnBW-Jury selbst ein 
viertes Gewinnerprojekt auswählen. Im Sommer rücken die 
EnBW-Macher*innen dann mit Kraft und Köpfchen je ei-
nen Tag lang an. Mit im Gepäck sind bis zu 5.000 €, mit de-
nen Kosten für Material und Fachpersonal gedeckt werden 
können.
Alle Informationen zur Bewerbung und das Bewerbungs-
formular finden Sie unter www.enbw.com/macherbus.

INNOVATION BW 2024
Das Land Baden-Württemberg sucht auch in diesem Jahr 
die besten Unternehmen im Land, die mit ihren Innovatio-
nen maßgeblich dazu beitragen, aktuelle Herausforderun-
gen, beispielsweise durch den Klimawandel, die Transfor-
mation oder Energie- und Lieferengpässe, zu lösen.
Wir setzen auf unsere Innovationskraft, um weiter zur Spit-
ze der Zukunftstechnologien zu gehören und um die Wert-
schöpfung in Baden-Württemberg zu halten.
Näheres zu den Kriterien und Voraussetzungen finden Sie 
unter: www.innovationspreis-bw.de
Die feierliche Preisverleihung findet am Montag, dem 25. 
November 2024, in Stuttgart im Haus der Wirtschaft statt.
Jetzt online bewerben unter:
bewerbung.innovationspreis-bw.de
Bewerbungsstart:
15. Februar 2024
Bewerbungsschluss:
31. Mai 2024
Weitere Informationen finden Sie unter: www.innovati-
onspreis-bw.de

SONSTIGE MITTEILUNGEN

Deutschland-Ticket im RVF künftig auf 
Chipkarte
Alle bisherigen und neuen Kundinnen und Kunden mit ei-
nem Abo für das Deutschland-Ticket erhalten auf den 1. 
März ihre Chipkarte per Post.
Wer beim Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) das 
Deutschland-Ticket bezieht, bekommt künftig eine Chip-
karte. Die bisher versandten Papier-Monatsabschnitte wer-
den nach Erhalt der Chipkarte ungültig und können nicht 
mehr genutzt werden. Die Umstellung ist eine Vorgabe 
des Bundes und der Länder, die das Deutschland-Ticket 
ausschließlich als „digitalen“ Fahrschein vorsieht. Die Chip-
karte erfüllt diese Vorgabe, da sie einen Chip enthält, der 
digital auslesbar ist und so die deutschlandweite Gültigkeit 
sicherstellt. Der Vertrieb und das AboCenter der Freiburger 
Verkehrs AG (VAG), das im RVF alle Abos betreut, hatten 
mit Hochdruck an der Einführung der Chipkarte gearbeitet. 
Jetzt ist es so weit: Ab 21. Februar wird im Auftrag des RVF 
an alle neuen Abonnentinnen und Abonnenten sowie an 
alle, die schon länger das Deutschland-Ticket abonnieren, 
eine Chipkarte versandt.

MobilitätsKarte sofort gültig

 Foto: RVF

Die beim RVF „Mobilitäts-
Karte“ genannte Chipkarte 
ist ab dem 1. März gültig 
und kann sofort zum Fah-
ren verwendet werden. Eine 
Aktivierung oder Ähnliches 
ist nicht nötig. Auf der Mo-
bilitätsKarte steht der Name 
des Abonnenten/der Abon-
nentin, eine Kartennummer 
und die Gültigkeit bzw. 

Laufzeit der Karte. Diese Nummer und die Kartenlaufzeit 
sind technische Vorgaben des Dienstleisters, der die Karten 
bespielt, und haben nichts mit der Abo-Nummer oder der 
Laufzeit des Abos zu tun. Bei einer Kontrolle wird die Gül-
tigkeit des Abos ausgelesen. Wer über 21 Jahre alt ist, sollte 
einen Lichtbildausweis dabeihaben und auf Verlangen vor-
zeigen können.
Bei Fragen können sich Abonnentinnen und Abonnenten 
gern an das AboCenter der Freiburger Verkehrs AG (VAG) 
werden. Dieses betreut die Deutschland-Tickets und Regio-
Karten-Abos im Auftrag des RVF.

Kreisverband Obstbau, Garten und  
Landschaft Emmendingen e.V. 
„Pflaume“ und „Kompost“
Der KOGL Emmendingen e. V. lädt alle Interessierten 
zum monatlichen Infotag ein. Dieser findet am Samstag, 
02.03.24 von 10:00 – 12:00 Uhr im Lehrgarten an der Al-
ten Straße in Kenzingen statt. Vorgestellt werden folgende 
Themen:
∙ Die Pflaume - eine Familie mit vielen Kindern
Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen und Renekloden – enge 
zum Verwechseln ähnliche Verwandte und gleichzeitig alle 
auf ihre eigene Art besonders. Wir informieren über die-
se weitverbreiteten Obstsorten, weisen auf Ähnlichkeiten 
und Unterschiede hin und demonstrieren den fachmänni-
schen Schnitt.
∙ Kompost - das schwarze Gold des Gärtners
Kompost ist ein wichtiger Baustein zur Bodenverbesserung 
und der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Kaufen oder 
selber herstellen, das ist hier die Frage. Wir erklären Ihnen 
die Zusammenhänge und zeigen, wie Sie in Ihrem Garten 
zum Goldgräber werden können.
Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Spende zum Erhalt 
des Lehrgartens ist willkommen. Die Termine und Themen 
aller KOGL – Infotage sowie die Anfahrt zum Lehrgarten 
finden Sie unter www.kogl-emmendingen.de.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Frühlingshauch
Sonnenlicht
und ich fühl
im Winde kühl
des Winters Strenge nicht
Ein Tag
der verspricht:
Frühling in Sicht
Brigitte Thiessen
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IMMOBILIEN

Seit 2014 ist es Pflicht: das Vorlegen eines Energieausweises bei dem Ver-
kauf oder der Vermietung einer Immobilie. Wer dagegen verstößt, riskiert
hohe Geldstrafen von bis zu 15.000 €. Betroffen von dieser Regelung sind
sowohl Wohngebäude als auch Nichtwohngebäude. Bei dem Verkauf
oder der Vermietung einer Wohnung muss der Energieausweis des ge-
samten Hauses vorgelegt werden, diesen können Sie bei der Hausverwal-

tung erfragen. Selbstverständlich gibt es keine Regel ohne Ausnahme.
Ausgenommen von der gesetzlichen Pflicht sind z. B. unter Denkmal-
schutz stehende Gebäude sowie „Abrisshäuser“.

Spätestens bei der Besichtigung muss der Energieausweis vorgelegt wer-
den.

- Teil 2 folgt in KW 12 -

Energieausweis - Teil 1 -

Micro-Apartment als
zukunftssichere Kapitalanlage

Die Nachfrage nach kleineren Wohnungen steigt durch die
wachsende Anzahl Studierender und Singlehaushalte. Füh-
rende Unternehmen haben in diesem Bereich ebenso einen
erhöhten Bedarf. Neubau- u. Bestandswohnungen, langfristige
Pachtverträge über 25 Jahre, KP ab 153.900 Euro, Mietrendite
bis 4,5 %, geringe Instandhaltungs- u. Verwaltungskosten, kein
Mieterkontakt, sofortige und konstante Mieteinnahmen!

Wir stellen für Sie den Kontakt her!

Brigitte Nussbaum
GmbH und Co. KG

Emil-Haag-Straße 27
71263Weil der Stadt
Fon 07033 5266 75
info@brigitte-nussbaum.de

SAISONKALENDER
Obst & Gemüse: Was gibt es wann?
Jetzt kostenlos herunterladen

www.lokalmatador.de/saisonkalender

KULT-BIERE AUS BW
Diese 5 Biere müssen Sie kennen

https://lokalmatador.net/kultbiere-bw

www.nussbaum-medien.de

Chiffre-Anzeigen
Wichtige Information des Verlags

Sie möchten auf eine Chiffre-Anzeige antworten?

Bitte vergessen Sie nicht, die Chiffre-Nr. anzugeben.
Nur so können wir Ihr Interesse schnell an den
Inserenten weiterleiten.
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AUTO

STELLEN

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Kita-/Schulbegleiter (alle)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir regelmäßig
Kita- und Schulbegleiter. Einsatzorte sind Kitas und
Schulen im Elztal.

Club 82 Haslach - www.club82.de - 07832 9956-24

Foto: Tabitha Harter

info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch SPORTWAGEN, SUVs,
CABRIOLETS, Wohn-/Reisemobile,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
N
K
A
U
F

0711 - 3424 7363

Die pünktliche und zuverlässige Zustellung der
Mitteilungsblätter ist uns ein großes Anliegen.
Um Schwachstellen im Verteilsystem schneller entde-
cken zu können, bietet unserer Vertriebspartner, die
G.S. Vertriebs GmbH, einen Befragungsservice per E-Mail
an. Das ermöglicht uns, schneller auf Reklamationen
reagieren zu können. Bei diesem Service können alle
Bezieher eines Mitteilungsblattes von Nussbaum Medien
Weil der Stadt, St. Leon-Rot, Bad Rappenau, Rottweil und
Uhingen teilnehmen.

Zur Registrierung senden Sie bitte eine E-Mail mit Anga-
be Ihres Namen, Ihrer Anschrift und E-Mail-Adresse an:
registrierung.aboservice@nussbaum-wds.de

Nach der Registrierung erhalten Sie wöchentlich am
Erscheinungstag Ihres Mitteilungsblattes eine E-Mail mit
einem Link zur Befragung. Mit nur einem Klick können Sie
uns nun mitteilen, ob Sie Ihr Amtsblatt erhalten haben.

Haben Sie Ihr
Mitteilungsblatt
nicht erhalten?

Die pünktliche und zuverlässige Zustellung der 
Mitteilungsblätter ist uns ein großes Anliegen.
Um Schwachstellen im Verteilsystem schneller entde
cken zu können, bietet unserer Vertriebspartner, die
G.S. Vertriebs GmbH, einen Befragungsservice per E-Mail 

Haben Sie Ihr 
Mitteilungsblatt 
nicht erhalten?

www.nussbaum-medien.de
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Auto Disch • Elzach
Krankentransport, Personenbeförderung, Dialyse-,

Chemo- und Strahlenfahrten, Rollstuhltaxi
Jürgen Gass • Tel. 07682/216 • mobil: 01715333271

markt-mediaservice@nussbaum-medien.de
www.nussbaum-medien.de

Sonderthemen im März
Mit unseren Sonderthemen erreichen Sie Ihre Kunden zielgenau!

KW Sonderthema

9
 Bauen &Wohnen
 Gut sehen, besser hören
Wir heiraten

10  Auto & Zweirad
 Gesunder Rücken

11
 Gartenparadies
 Haus & Energie
 Job & Karriere - Kommunale Arbeitgeber

12
 Aktiv in die Zukunft/Senioren heute
 Geschenkideen zu Ostern
 Rechtsanwälte in der Region

13
 Altbausanierung
 Geschenkideen zu Ostern
 Ostergrüße

*Erscheinung NUR in Amtsblättern und Lokalzeitungen der Standorte St. Leon-Rot und Bad Rappenau

Wir beraten Sie gerne!

Achtung! Kaufe Zahngold, auch Zahnbrücken!
Zahle 60 Euro pro Goldzahn. Zahle Höchstpreis für Zinn.
Wir kaufen Gold, Silber, versilbertes Besteck, Kupfer,
Armbanduhren und Wanduhren, Münzen aller Art auch DM,
Pelze und Zinn und Zinnsammlungen.

Mettbach Telefon 0761 / 46468
Handy 01573 / 4282237

Ich komme
sofort,

bezahle bar!

GESCHÄFTSANZEIGEN
Silbenrätsel

Aus den Silben sind 22Wörter zu bilden, deren vierte Buchstaben,
von oben nach unten gelesen, und sechste Buchstaben, von unten
nach oben gelesen, ein französisches Sprichwort ergeben.

AN - BAK - BUET - BUN - CA - CHER - DAU - DE -
DES - DIG - DIL - EI - EN - ER - FEE - GEN - HAER -
HAFT - IS - KA - KAF - KETT - KO - KOM - KRO -
KUR - LA - LA - LE - MA - MEH - MISCH - MU -
MUEH - NI - NISCH - ON - PAR - PED - PFLAN - RI -
RI - ROHR - RUNG - RUNG - SCHAFT- SEND - SID -
STEUE - STRAEU - SUS - SY-TA -TAS -TE -TEN -
TEN - TI - VER - WE - WEIT - WELT - ZER

Lösung„Silbenrätsel“:1.Bundeslade,2.Syrien,3.anwesend,4.Pflanzer,5.Steuerung,
6.Kaffeemuehle,7.Vermehrung,8.Eigenschaft,9.Haerte,10.Krokodil,11.Kursus,
12.islamisch,13.Kommunikation,14.Parkett,15.dauerhaft,16.manisch,17.Buetten,
18.Caritas,19.Tensid,20.weltweit,21.Peddigrohr,22.Tabakstraeucher–DieAufmerk-
samkeitistdasGedaechtnisdesHerzens.–DEIKEPRESS

Nr. 8 | 2024

1 jüdisches Heiligtum

2 Staat in Vorderasien

3 zugegen

4 Plantagenbesitzer

5 Lenkung

6 Küchengerät

7 Fortpflanzung

8 Wesensart

9 Festigkeit

10 Reptil

11 Lehrgang

12 muslimisch

13 Informationsaustausch

14 mit Holz getäfelter Fußboden

15 konstant, ständig

16 zwanghaft

17 Papiersorte (...papier)

18 Wohlfahrtsverband

19 waschaktive Substanz

20 erdumspannend

21 Flechtmaterial

22 Nutzpflanzen

Die schönsten Seiten
Baden-Württembergs.
Ein Newsletter.
Einmal die Woche.


